
Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und erneuerbaren Versorgung
erfordert eine grundlegende Digitalisierung der Netzinfrastruktur. Moderne Messeinrichtungen,
insbesondere intelligente Messsysteme (Smart Meter), spielen hierbei eine zentrale Rolle, indem
sie eine präzisere Erfassung und Steuerung des Energieverbrauchs und der -erzeugung
ermöglichen [^2]. Um den Rollout dieser Technologien zu beschleunigen und gleichzeitig die
Kosten für Verbraucher und Messstellenbetreiber (MSB) im Zaum zu halten, wurden im
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Preisobergrenzen für den Betrieb der Messeinrichtungen
festgelegt. Eine jüngste Anpassung dieser regulatorischen Rahmenbedingungen sah eine
rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen von 20 Euro auf 25 Euro für moderne
Messeinrichtungen vor. Diese Maßnahme, die tiefgreifende Implikationen für alle Akteure des
Energiemarktes hat, wird im Folgenden detailliert beleuchtet, wobei Ursachen, Auswirkungen und
der breitere Kontext der Energiewende analysiert werden.

Der Ausbau der modernen Messeinrichtungen ist ein Eckpfeiler der deutschen Energiewende.
Angesichts eines wachsenden Anteils fluktuierender erneuerbarer Energien und einer
zunehmenden Dezentralisierung der Erzeugung, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen auf
privaten Dächern, ist ein stabiles und intelligentes Stromnetz unerlässlich [^2]. Intelligente
Messsysteme ermöglichen es, Verbrauchs- und Erzeugungsdaten in Echtzeit zu erfassen und zu
kommunizieren. Dies schafft die Basis für eine effizientere Netzauslastung, die Vermeidung von
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Netzengpässen und eine optimierte Steuerung von flexiblen Lasten und Erzeugungsanlagen [^2].
Zudem sollen sie Verbraucherinnen und Verbrauchern Transparenz über ihren Energieverbrauch
bieten und Anreize für energieeffizientes Verhalten schaffen. Die Novellierung des
Messstellenbetriebsgesetzes im Jahr 2025 zielte darauf ab, den Rollout der Smart Meter zu
beschleunigen und die Rahmenbedingungen für einen zügigen und wirtschaftlichen Ausbau zu
verbessern [^3, ^5].

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) bildet die rechtliche Grundlage für den Rollout und den
Betrieb moderner Messeinrichtungen in Deutschland. Es regelt die Zuständigkeiten der
Messstellenbetreiber, die technischen Anforderungen an die Messsysteme sowie die Entgelte für
deren Betrieb. Ein zentrales Instrument zur Kostenkontrolle und zur Sicherstellung der
Wirtschaftlichkeit des Rollouts sind die im MsbG verankerten Preisobergrenzen. Diese Obergrenzen
legen fest, welche maximalen jährlichen Kosten ein Messstellenbetreiber für den
Messstellenbetrieb einer bestimmten Verbrauchergruppe in Rechnung stellen darf. Ihre Einführung
sollte primär zwei Ziele verfolgen: erstens, die Verbraucher vor überhöhten Kosten zu schützen und
zweitens, den Messstellenbetreibern einen Anreiz zu geben, ihre Prozesse zu optimieren und
kosteneffiziente Lösungen anzubieten.

Die ursprünglichen Preisobergrenzen wurden auf Basis von Kostenkalkulationen in einer frühen
Phase des Rollouts festgelegt. Die Herausforderungen in der Umsetzung – von der Komplexität der
Technologie über die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit bis hin zu den hohen
Installationskosten und der Notwendigkeit einer robusten Kommunikationsinfrastruktur – führten
jedoch dazu, dass die tatsächlich anfallenden Kosten oft über den ursprünglich angenommenen
Werten lagen. Dies beeinträchtigte die Wirtschaftlichkeit des Smart-Meter-Rollouts erheblich und
stellte eine Hürde für die Messstellenbetreiber dar, die erforderlichen Investitionen zu tätigen und
die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Vor diesem Hintergrund erfolgte die rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen von 20 Euro auf
25 Euro für moderne Messeinrichtungen, eine Maßnahme, die durch den Bundesrat bestätigt
wurde, um den schnelleren Smart-Meter-Rollout zu ermöglichen [^3]. Diese Anpassung reflektiert
die Erkenntnis, dass die ursprünglich festgesetzten Obergrenzen die realen Kosten des modernen
Messstellenbetriebs nicht ausreichend abbildeten. Mehrere Faktoren trugen zu dieser
Kostenentwicklung bei:
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1. Technologische Komplexität und Sicherheitsanforderungen: Intelligente
Messsysteme sind hochkomplexe technische Geräte, die nicht nur den Stromverbrauch
messen, sondern auch sicher kommunizieren, Daten verarbeiten und vielfältige
Funktionen für die Netzintegration bereitstellen müssen. Die strengen Anforderungen des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an Datenschutz und
Datensicherheit sind essenziell, verursachen jedoch erhebliche Entwicklungs-,
Zertifizierungs- und Betriebskosten.

2. Installations- und Wartungsaufwand: Der Einbau der modernen Messeinrichtungen
erfordert qualifiziertes Personal und ist mit logistischem Aufwand verbunden. Zudem sind
regelmäßige Wartung und Updates der Systeme notwendig, um ihre Funktionsfähigkeit
und Sicherheit zu gewährleisten. Die Skalierung dieser Prozesse im Rahmen eines
bundesweiten Rollouts ist teuer.

3. Kosten für die Kommunikationsinfrastruktur: Der Smart Meter Gateway, das
Herzstück des intelligenten Messsystems, muss über eine sichere und zuverlässige
Kommunikationsverbindung verfügen. Die Einrichtung und der Betrieb dieser
Infrastruktur, die oft auf Mobilfunktechnologie oder Powerline Communication (PLC)
basiert, sind mit laufenden Kosten verbunden.

4. Betriebliche Kosten und Dienstleistungen: Neben der reinen Messung umfasst der
moderne Messstellenbetrieb auch die Bereitstellung von Daten für verschiedene
Marktteilnehmer (Netzbetreiber, Lieferanten, Aggregatoren), das Management von Tarifen
und die Abwicklung von Kundenanfragen. Diese Dienstleistungen erfordern eine
leistungsfähige IT-Infrastruktur und geschultes Personal.

5. Inflationsbedingte Kostensteigerungen: Allgemeine Preissteigerungen, insbesondere
bei Material, Energie und Arbeitskräften, haben die Kosten für Hardware und
Dienstleistungen im Messwesen ebenfalls erhöht.

Die rückwirkende Anhebung auf 25 Euro soll den Messstellenbetreibern eine wirtschaftlich
tragfähige Grundlage für den weiteren Ausbau bieten und die Investitionssicherheit erhöhen. Ohne
eine solche Anpassung wäre es für viele MSB schwierig gewesen, die gesetzlichen Rollout-Ziele zu
erreichen, da die Deckung der Betriebskosten nicht gewährleistet gewesen wäre.

Die Anpassung der Preisobergrenzen hat weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten im
Energiemarkt:

Für die Messstellenbetreiber, die für den Einbau, Betrieb und die Wartung der modernen
Messeinrichtungen zuständig sind, bedeutet die Anhebung eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Sie erhalten eine höhere Vergütung für ihre Leistungen, was die Deckung
der gestiegenen Kosten erleichtert und die Investitionsbereitschaft fördert. Dies ist entscheidend,
um den stockenden Rollout zu beschleunigen und die gesetzlich vorgeschriebenen Quoten zu
erreichen [^3]. Die erhöhte Planungssicherheit kann zudem Innovationen im Bereich der
intelligenten Netzdienstleistungen anstoßen.
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Für Endverbraucher, insbesondere Haushalte und Kleinunternehmen, führt die Anhebung der
Preisobergrenzen zu potenziell höheren jährlichen Kosten für den Messstellenbetrieb. Anstatt
maximal 20 Euro können nun bis zu 25 Euro pro Jahr in Rechnung gestellt werden. Dies könnte die
Akzeptanz der Smart Meter beeinträchtigen, insbesondere wenn der wahrgenommene Nutzen der
neuen Technologie nicht unmittelbar mit den gestiegenen Kosten in Einklang gebracht wird. Es ist
daher von entscheidender Bedeutung, die Vorteile intelligenter Messsysteme – wie die Möglichkeit
zur Senkung der Stromkosten durch optimiertes Verbrauchsverhalten oder die Teilnahme an
flexiblen Tarifen – transparent zu kommunizieren [^2]. Die politische Zielsetzung, die Stromkosten
zu dämpfen, muss hierbei im Auge behalten werden [^1].

Die Netzbetreiber profitieren indirekt von einem beschleunigten Smart-Meter-Rollout. Intelligente
Messsysteme liefern wichtige Daten für das Netzmanagement, die die Netztransparenz erhöhen
und eine effizientere Steuerung des Netzes ermöglichen. Dies ist angesichts der
Herausforderungen durch dezentrale Einspeisung und volatile Lasten von großer Bedeutung und
kann langfristig zu einer Stabilisierung der Netzentgelte beitragen, da teure Netzausbauten durch
eine bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur teilweise vermieden werden können [^4,
^8].

Die erhöhte Nachfrage nach Smart Metern infolge des beschleunigten Rollouts schafft
Wachstumschancen für Installateure, die die Technik vor Ort einbauen, sowie für Hersteller von
Messgeräten und Softwarelösungen. Dies kann zu einer Stärkung des heimischen Marktes und zu
weiteren Innovationen führen.

Die Kosten für moderne Messeinrichtungen setzen sich aus verschiedenen Komponenten
zusammen:

Hardwarekosten: Anschaffung des intelligenten Messsystems (Smart Meter Gateway
und moderne Messeinrichtung).
Installationskosten: Arbeitszeit und Material für den Einbau und die Inbetriebnahme vor
Ort.
Kommunikationskosten: Laufende Kosten für die sichere Datenübertragung über das
Smart Meter Gateway.
Betriebs- und Wartungskosten: Kosten für den technischen Betrieb, das Monitoring,
Software-Updates und die Behebung von Störungen.
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Datenmanagementkosten: Kosten für die sichere Speicherung, Verarbeitung und
Bereitstellung der Messdaten an die verschiedenen Marktteilnehmer.
Sicherheitskosten: Laufende Kosten für die Einhaltung der strengen BSI-
Sicherheitsanforderungen.
Overhead und Administration: Allgemeine Verwaltungskosten des
Messstellenbetreibers.

Die rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen erkennt an, dass diese Kostenfaktoren in
Summe eine höhere Deckung erfordern als ursprünglich angenommen. Insbesondere die hohen
Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Komplexität der Systemintegration sind wesentliche
Kostentreiber [^6, ^7].

Die Anhebung der Preisobergrenzen für moderne Messeinrichtungen ist nicht isoliert zu betrachten,
sondern steht im direkten Kontext der umfassenden Reform des Energiesystems. Ein effizienter
Smart-Meter-Rollout ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende, da er die
Grundlage für ein intelligentes und flexibles Stromnetz schafft. Dieses wiederum ist notwendig, um
den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien sicher zu integrieren und die Netze stabil zu halten
[^1].

Die Diskussion um die Kosten moderner Messeinrichtungen ist eng mit der Debatte um die
Netzentgelte verknüpft. Die Bundesnetzagentur hat Konsultationen zur Reform der allgemeinen
Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) eingeleitet, um eine umfassende Neugestaltung des
bestehenden Systems mit Fokus auf Transparenz und Vereinfachung zu erreichen [^4, ^8]. Die
Kosten für den Messstellenbetrieb sind Bestandteil der Gesamtkosten, die letztlich über die
Strompreise an die Verbraucher weitergegeben werden. Eine effiziente Gestaltung des
Messstellenbetriebs kann somit indirekt auch zur Dämpfung der Netzentgelte beitragen, indem sie
teure Netzausbauten reduziert und die Effizienz des Gesamtsystems steigert. Die Herausforderung
besteht darin, die kurzfristig höheren Kosten für den Messstellenbetrieb gegenüber den
langfristigen Systemvorteilen und potenziellen Kosteneinsparungen abzuwägen.

Trotz der Anpassung der Preisobergrenzen bleiben Herausforderungen bestehen. Die Akzeptanz
der Verbraucher ist ein kritischer Faktor. Eine transparente Kommunikation über die Vorteile und
die Kosten der Smart Meter ist unerlässlich, um Widerstände abzubauen. Zudem muss die
Interoperabilität der Systeme gewährleistet und der Wettbewerb unter den Messstellenbetreibern
gefördert werden, um langfristig Kosten zu senken und innovative Dienstleistungen zu entwickeln.
Die weitere technologische Entwicklung und die Anpassung des regulatorischen Rahmens an neue
Gegebenheiten, wie beispielsweise die zunehmende Sektorenkopplung und die Integration von
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Elektromobilität, werden ebenfalls von Bedeutung sein. Die Bundesnetzagentur wird weiterhin
Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen durchführen, die
die Kostenentwicklung und die Marktstrukturen beeinflussen werden [^6, ^7].

Die rückwirkende Anhebung der Preisobergrenzen von 20 Euro auf 25 Euro für moderne
Messeinrichtungen stellt eine pragmatische Anpassung des regulatorischen Rahmens dar, die
notwendig war, um den Smart-Meter-Rollout in Deutschland zu beschleunigen und die
Wirtschaftlichkeit für die Messstellenbetreiber zu gewährleisten. Sie erkennt an, dass die
ursprünglichen Kostenannahmen die Komplexität und die hohen Anforderungen an Sicherheit und
Betrieb der intelligenten Messsysteme unterschätzt hatten. Während diese Maßnahme kurzfristig
zu einer geringfügigen Erhöhung der Kosten für Endverbraucher führen kann, ist sie ein
entscheidender Schritt, um die Digitalisierung der Energiewende voranzutreiben und die
langfristigen Vorteile eines intelligenten Netzes – wie Netzstabilität, Effizienzsteigerung und die
Integration erneuerbarer Energien – zu realisieren. Der Erfolg der Maßnahme wird letztlich davon
abhängen, wie transparent die Vorteile kommuniziert werden und wie effektiv die Akteure des
Energiemarktes die neuen Rahmenbedingungen nutzen, um den Rollout effizient und
kundenorientiert umzusetzen.

[^1] BDEW-Jahresabschluss-Pressekonferenz 2024: Energiewende in 2025 weiterentwickeln:
Steuerbare Kraftwerke zubauen, Finanzierung sicherstellen, Stromkosten dämpfen. 18.12.2024.
[^2] Wissenswertes zu § 14a EnWG. o.J. [^3] Pressemitteilung - Energieeffizienz: Bundesrat
bestätigt Änderungen für schnelleren Smart-Meter-Rollout. 14.02.2025. [^4] BNetzA Konsultation
zu Netzentgelten. Bonn, Berlin, 12.05.2025. [^5] Checkliste MsbG-Novelle: Übersicht über zentrale
Inhalte der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes 2025. Veröffentlicht am 24.02.2025. [^6] Kon­
sultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen sowie zu den Strom-
und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten. Bundesnetzagentur, 18.06.2025. [^7] Konsultationen zu
Festlegungsentwürfen zum zukünftigen Regulierungsrahmen sowie zu den Strom- und Gas-
Netzentgeltfestlegungen starten. Bundesnetzagentur, 18.06.2025. [^8] Reform der deutschen
Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen? 11.07.2025.
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